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geben.

Den neuen gesetzlichen Möglichkeiten entsprechend besteht dann die Möglichkeit, die be-
gehrte Leistung in Form eines persönlichen Budgets zu erhalten. Zunächst wird unterstri-
chen, dass die leistungsberechtigten Personen über die Form einer Leistungsgewährung 
als persönliches Budget beraten und aufgeklärt werden sollen. Ist dies der Fall, wird an 
der entsprechenden Stelle ein Kreuz gesetzt. Anschließend kann im Klartext benannt wer-
den, welche Leistungen als Teilbudget beansprucht werden und welche Leistungen voll-
ständig in Form einer Geldleistung mit entsprechender Zielvereinbarung erbracht werden 
sollen. Wird eine Leistung teilweise als Budget beansprucht, sollte an dieser Stelle der 
entsprechende Teil bezeichnet sein.

Die weiteren Angaben auf dieser zweiten Seite des Basisbogens beinhalten datenschutz-
rechtliche Fragestellungen. Mit ihrer Unterschrift bestätigt die antragstellende bezie-
hungsweise leistungsberechtigte Person, dass sie den Zweck der Erhebung der perso-
nenbezogenen Daten - Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs und der erforderlichen 
Leistungen - kennt und hierüber unterrichtet wurde. Auf die Möglichkeit einer Weitergabe 
der Daten im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach §14 SGB IX wird gesondert hinge-
wiesen.

Und schließlich kann das Einverständnis zur Weitergabe der personenbezogenen Daten 
an den Landschaftsverband beziehungsweise den örtlichen Träger der Sozialhilfe erklärt 
werden. 
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Diese beiden Seiten des Basisbogens finden ihren Abschluss mit der Unterschrift der an-
tragstellenden Personen beziehungsweise ihrer rechtlichen Vertretung. Dieser Teil des 
Bogens ist an dieser Stelle nicht abgebildet.

Inhalt der hier ebenfalls nicht abgebildeten letzten Seite des Basisbogens ist eine Er-
klärung der Antrag stellenden bzw. leistungsberechtigten Person zum Umgang mit den 
personenbezogenen Daten im Rahmen der individuellen Hilfeplanung, insbesondere mit 
deren Verwendung in der Hilfeplankonferenz.

6.2	 Der Gesprächsleitfaden

Der Gesprächsleitfaden ist überwiegend in leichter Sprache formuliert. Schon der Name 
verdeutlicht, worauf es ankommt: im gemeinsamen Dialog soll die Lebenswirklichkeit 
der betroffenen Person, ihr Bedarf und die zur Bedarfsdeckung notwendigen Maßnahmen 
deutlich werden. Von seiner Funktion her handelt es sich bei dem vorliegenden Bogen um 
eine Art Dokumentation eines mit den Antrag stellenden bzw. leistungsberechtigten Per-
sonen geführten Gesprächs darüber, wie sie bei bestehenden Funktionsstörungen ihr Le-
ben gestalten und an der Gesellschaft teilhaben wollen.

Im Kopf wird wiederum danach gefragt, ob es sich um eine erste Hilfeplanung oder aber 
um eine Fortschreibung einer bereits bestehenden Planung handelt. Handelt es sich um 
eine Fortschreibung, wird im Feld „Nr.“ mitgeteilt, um die wievielte Fortschreibung es sich 
handelt.

Der Name der Person und soweit bekannt, das Aktenzeichen werden auf diesen und den 
folgenden Seiten eingetragen.

Weiterhin wird über den geplanten Zeitraum  mitgeteilt, wann die individuelle Hilfeplanung 
erstellt wurde und wer dies getan hat.

Anschließend beginnt der inhaltliche Teil des IHP3.  Die individuelle Hilfeplanung nimmt 
ihren Ausgang von den Vorstellungen der leistungsberechtigten Person, wie sie ihr Leben 
leben und gestalten will.  Die Fragestellung ist daher aus der Perspektive der Betroffenen 
heraus und in ich - Forum formuliert. Es handelt sich um die Leitziele der leistungsbe-
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rechtigten Personen und gleichzeitig um die Leitziele der Hilfeplanung (zu Leitzielen siehe 
Kapitel  5.1.2 auf Seite 37 ff.). Als Leitziele der leistungsberechtigten Personen werden sie 
respektiert, daher ist eine auch fachliche Kommentierung oder Bewertung dieser Ziele un-
erwünscht.

Die angestrebte Wohnen - und Lebensform wird für vier Bereiche konkreter nachgefragt:

1.	 Wie und wo ich wohnen will. Hier geht es um alle Fragen des Wohnens, also wo ich 
wohnen will, wie ich wohnen (allein, mit mehreren, …) will, mit wem ich zusammen 
wohnen will usw.

2.	 Was ich den Tag über tun oder arbeiten will. Hier geht es um die Beschäftigung, die 
ein Mensch ausüben will. Diese muss nicht, kann aber in Erwerbstätigkeit, also in 
Arbeit gegen Geld, bestehen.

3.	 Wie ich mit anderen Menschen zusammen leben will. Angesprochen sind hier die 
sozialen Beziehungen eines Menschen, seien es die Beziehungen zu den eigenen 
Eltern, zu den Geschwistern, zur Partnerin bzw. zum Partner, eigenen Kindern, zu 
Freunden und Bekannten oder auch dem weiteren sozialen Umfeld.

4.	 Was ich in meiner Freizeit machen will. Gemeinhin ist Freizeit die Zeit, die ich für 
mich zu meiner eigenen freien Verwendung habe. Oftmals erfolgt hier eine Ab-
grenzung zur Erwerbsarbeit. Es gibt Auffassungen, die meinen, Freizeit könne nur 
haben, wer auch einer bezahlten Arbeit nachgeht. In IHP 3 ist die Zeit gemeint, die 
jemand für sich selbst in eigener freier Verwendung verbringen will. Die Zeit, die ich 
brauche, um Aufgaben der alltäglichen Lebensführung zu bewältigen, gehört nicht 
hierzu. Dies sind ja  Zeiten, die nicht in eigener freier Verwendung verbracht werden 
können. Möglicherweise ist dieser Bereich nicht trennscharf von der unter Punkt 2 
angesprochenen Beschäftigungen tagsüber abzugrenzen. Dies ist auch nicht not-
wendig, weil es eher unbedeutend ist, an welcher Stelle auf diesem Bogen die Leit-
ziele der leistungsberechtigten Personen stehen. Notwendig und wichtig ist dage-
gen, in diesem Bogen überhaupt abzubilden, wie die Betroffenen sich beschäftigen 
wollen.

5.	 Was mir sonst noch sehr wichtig ist. Dies ist eine offene Kategorie, in der all die 
Leitziele abgebildet werden können, die bisher einem der vier zuvor genannten Be-
reiche nicht zugeordnet werden konnten. Hierzu gehören beispielsweise Fragen der 
Gesundheitssorge wie - im Beispiel der Suchtkrankenhilfe - das Leitziel, abstinent 
zu leben.
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6.2.1	 Der Analyseteil der IHP

 Nachdem die angestrebte Wohn - und Lebensform geklärt werden konnte, geht es in den 
nächsten Schritten um eine Analyse der aktuellen Situation. Diese Analyse beginnt mit ei-
ner eher allgemeinen Beschreibung der derzeitigen Situation. Die Leitfrage hierzu ist:

„Wie und wo ich jetzt lebe „ - hinter dieser Frage verbergen sich alle Lebensbereiche wie 
das Wohnen, die Arbeit, soziale Beziehungen, die Gestaltung der Freizeit oder sonstige für 
das Fallverständnis wichtigen Punkte.

.

Der Bogen enthält zwei Perspektiven: zunächst sind die Betroffenen eingeladen, ihre per-
sönliche Sichtweise der derzeitigen Situation zu beschreiben. Diese Sichtweise wird fach-
lich ergänzt. “Fachlich ergänzt” bedeutet, dass Fakten und Sachverhalte, die im konkreten 
Einzelfall von Bedeutung sind, bisher in der Beschreibung aus Perspektive der Betroffenen 
jedoch noch nicht benannt wurden, aufgeführt werden. Das heißt, an dieser Stelle werden 
weder Bewertungen vorgetragen noch Maßnahmen oder Hilfestellungen beschrieben.

Die doppelte Perspektive - Sichtweise der leistungsberechtigten Personen und ergänzend 
die Benennung fachlicher Aspekte - wird im nächsten und den weiteren Punkten beibehal-
ten. Gleichzeitig wird mit der besonderen inhaltlichen Struktur der ICF (siehe oben) gear-
beitet.

Unter Punkt III wird gefragt, „Was ich ohne große Probleme machen kann“. Die Frage rich-
tet sich wiederum  zunächst an die leistungsberechtigte Person, deren Angaben ergänzt 
werden, sofern dies notwendig ist.

Die fachliche Ergänzung erfolgt nach den Aktivitätsbereichen der ICF. Es ist dies 

•	 Lernen und Wissensanwendung

•	 allgemeine Aufgaben und Anforderungen

•	 Kommunikation

•	 Mobilität,

•	 Selbstversorgung
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•	 häusliches Leben

•	 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

•	 bedeutende Lebensbereiche

•	 Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.

“Ohne große Probleme” bezeichnet die Fähigkeit der Person zur Bewältigung der jewei-
ligen Aufgabe ohne Unterstützung oder die Nutzung von Hilfsmitteln. Gefragt wird somit 
nicht danach, was die Personen tatsächlich im konkreten Kontext tut (Leistung), sondern 
was sie tun könnte (Leistungsfähigkeit). Dieses Motiv ist schon aus der bisherigen IHP be-
kannt: es gilt die „Fiktion der grünen Wiese“.

Die Fragestellung beginnt mit dem subjektiven Empfinden und der Sichtweise der betrof-
fenen Person. Im Gespräch wird man den einzelnen Punkten in den jeweiligen Aktivitäts-
bereichen, insofern sie für das Fallverständnis von Bedeutung sind, nachgehen. Keines-
wegs ist beabsichtigt, alle Kriterien und Merkmale der ICF abzuarbeiten. Vielmehr sollen 
die Bereiche und Aspekte, die im konkreten Einzelfall von Bedeutung sind, erkannt und 
benannt werden.  Welche dies sind, ist der konkreten Hilfeplanung im Einzelfall vorbehal-
ten. Aktivitätsbereiche, die zur Beschreibung des Bedarfs bedeutungslos sind, bleiben au-
ßer Acht. 

Bisher ist geklärt, wie die leistungsberechtigte Person leben will, wie sie derzeit lebt und 
was ihre Fähigkeiten sind. In dem nun folgenden Schritt geht es um die Frage: „Wer oder 
was mir schon jetzt hilft, so zu leben, wie ich will”. Dargestellt  werden Hilfsmittel, räumli-
che Gegebenheiten und Leistungen, die der Verwirklichung der angestrebten Lebensform 
dienlich sind. Hierbei ist es völlig gleichgültig (im Sinne von: gleich gültig, gleichwertig), 
wer oder was die entsprechende Hilfestellung gibt. 

In der Sprache des ICF ist an dieser Stelle nach den Förderfaktoren beziehungsweise feh-
lenden Barrieren in der Umwelt gefragt. Soweit dies von Bedeutung ist, wird man daher in 
der fachlichen Beschreibung auf

•	 Produkte und Technologien,
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•	 natürliche und vom Menschen veränderte Umfeld

•	 Unterstützung und Beziehungen

•	 Einstellungen sowie

•	 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze

eingehen.

Im nächsten Punkt geht es um die Frage „Was ich nicht so gut oder gar nicht kann“. Wie-
derum stehen die Fähigkeiten der betreffenden Person im Vordergrund der Aufmerksam-
keit. Allerdings hat diesmal der Schwerpunkt der Betrachtung gewechselt, geht es doch 
hier um das, was - ohne Hilfestellung oder Unterstützung von außen (Fiktion der grünen 
Wiese!) - nicht so gut oder gar nicht gekonnt ist. In der Sprache des ICF heißt das, es geht 
um Beeinträchtigungen der Aktivitäten.

 Wiederum beginnt der Abschnitt mit einer subjektiven Einschätzung der betroffenen Per-
son. Insbesondere in der ergänzenden fachlichen Sicht werden anschließend die Bereiche 
der ICF berücksichtigt:

•	 Lernen und Wissensanwendung

•	 allgemeine Aufgaben und Anforderungen

•	 Kommunikation

•	 Mobilität,

•	 Selbstversorgung

•	 häusliches Leben

•	 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

•	 bedeutende Lebensbereiche
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•	 Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.

Nachdem die Beeinträchtigungen der Aktivität beschrieben sind, ist die Analyse des kon-
kreten Einzelfalls nahezu abgeschlossen. Zwei Aspekte fehlen noch. Zunächst einmal wird 
mit der Frage „Wer oder was mich hindert, so zu leben, wie ich will“ erneut der Blick auf 
Einflüsse der Umwelt gerichtet. Es wird der Frage nachgegangen, ob es in der Umwelt 
Barrieren gibt, die der angestrebten Wohn- und Lebenssituation im Wege stehen. Barrie-
ren sind das eine. Denkbar ist auch der zweite Fall, dass es im konkreten Einzelfall För-
derfaktoren nicht gibt, die gemeinhin vorhanden sind. Barrieren und fehlende Förderfak-
toren können sowohl räumliche Gegebenheiten, einzelne Personen, ganze Systeme oder 
irgendetwas anderes sein. Soweit dies im konkreten Einzelfall von Bedeutung ist, wird man 
in der fachlichen Beschreibung auf

•	 Produkte und Technologien,

•	 natürliche und vom Menschen veränderte Umfeld

•	 Unterstützung und Beziehungen

•	 Einstellungen sowie

•	 Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze

eingehen wollen.
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Unter der Fragestellung „Was weiter wichtig ist (bisherige Erfahrungen, Eigenschaften der 
Person, Lebensweisen,…), um mich oder meine Situation zu verstehen“ kann alles aufge-
führt werden, was bisher inhaltlich keinen Platz fand und mit der betroffenen Person und 
ihrer Situation, aber nicht mit ihrem Gesundheitsproblem, zu tun hat.  Im Sinne der ICF 
geht es hierbei um die nicht klassifizierten personenbezogenen Kontextfaktoren.

 
Angesprochen sind beispielsweise

•	 herausragende, für das Fallverständnis bedeutsame biografische Ereignisse (nicht 
der gesamte Lebenslauf!),

•	 Charaktereigenschaften und Eigenheiten der Person,

•	 Verhaltensweisen, die sich aus dem Alter oder der Geschlechtsidentität ergeben,

•	 besondere Lebensweisen oder Vorlieben,

Wichtig: Merkmale, die Teil des Gesundheitsproblems sind, werden hier nicht auf-
geführt! Diese erscheinen viel mehr unter Abschnitt V. Beispiel: Fehlender Antrieb 
bei einer Person mit Depressionen ist ein Symptom dieser Krankheit und keine 
Charaktereigenschaft (personenbezogener Faktor) der Person.
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6.2.2	 Überprüfung der Zielerreichung und durchgeführter Maßnahmen

Der nun auf Seite 5 folgende Bogen - Zielüberprüfung - ist neu und war im bisherigen IHP 
nicht enthalten. Er wird nur dann angewandt, wenn es sich um einen Folge - IHP handelt, 
denn es geht um die Überprüfung von in einem vorhergehenden Hilfeplan vereinbarten 
Zielen.

Daher werden zuerst alle Ziele aus dem letzten Hilfeplan übertragen. Eine Vorauswahl bei-
spielsweise der Ziele, bei denen ein Erfolg erzielt wurde oder ähnlichem ist ausdrücklich 
unerwünscht. Das Instrument ist auf ein gemeinsames Lernen angelegt: Lernen kann nur, 
wer sich auch mit dem auseinandersetzt, was nicht erreicht wurde. Eine Vollständigkeit 
der übertragenen Ziele ist daher wichtig und wird vom Fallmanagement überprüft.

Ein Weiteres: es erscheint nur wenig sinnvoll, möglichst viele Ziele formulieren zu wollen. 
Dies kann nur dazu führen, dass viele Ziele nicht erreicht werden konnten. Die IHP begreift 
sich als ein Planungsinstrument, mit dessen Hilfe erwünschte Wirkungen erzielt werden 
sollen. Somit kommt es eher darauf an, eine überschaubare Anzahl an guten Zielen zu for-
mulieren als eine möglichst lange Liste von Zielen zu haben. 

Hinzu kommt: Ziele müssen s.m.a.r.t. sein!19 Ziele, die nicht nach den s.m.a.r.t. - Kriterien 
formuliert sind, sind in ihrer Wirkung nicht überprüfbar.

Für jedes Ziel aus der vorherigen Hilfeplanung wird überprüft, ob es erreicht, teilweise 
erreicht oder nicht erreicht wurde. Hier wird einfach ein Kreuz in die entsprechende Spalte 
gesetzt. Unter Abschnitt IX wird angegeben, welche Einflüsse oder Ereignisse dazu beige-
tragen haben, dass das Ziel erreicht, teilweise erreicht oder nicht erreicht wurde. Die Vor-
stellung ist keineswegs, dass allein fachliche Interventionen einen angestrebten Zustand 
erhalten oder verändern können. Vielmehr ist die Hilfeplanung an dieser Stelle auch offen 
für Ereignisse und Einflüsse, die nicht geplant waren, aber eingetreten sind oder sich er-
eignet haben.

„Was hat geholfen? Was hat nicht oder weniger gut geholfen?“ An dieser Stelle stehen die 
im vorigen Hilfeplan beschriebenen Maßnahmen im Mittelpunkt des Nachdenkens und der 
kritischen Betrachtung.

6.2.3	 Planung zukünftiger Maßnahmen

Auf Seite 6 wird die Zielüberprüfung mit der Vereinbarung zukünftiger Ziele fortgeführt. 
Dies geschieht immer noch im gemeinsamen Gespräch mit der leistungsberechtigten 
Person unter Beachtung ihres Wunsch- und Wahlrechtes und bei Förderung ihrer Selbst-
bestimmung. Das heißt, zunächst wird konkret vereinbart, was zukünftig erreicht werden 
soll. Diese Handlungsziele werden durchnummeriert und in Abschnitt X eingetragen. In 

19	 zu den s.m.a.r.t. - Kriterien siehe Kapitel 5.1.3
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der nächsten Spalte wird angegeben, bis wann diese Ziele erreicht werden sollen. Die da-
für erforderlichen Maßnahmen (Verrichtungen oder Tätigkeiten) werden in Abschnitt XI 
eingetragen. Die Maßnahmen werden ebenso wie zuvor die Ziele durchnummeriert.

Der Bogen begrenzt die Anzahl der möglichen, im Planungszeitraum zu erreichenden Ziele 
auf sechs. Damit soll deutlich werden, dass nicht möglichst viele Ziele zu vereinbaren sind, 
sondern möglichst attraktive und erreichbare Ziele. Ist es im konkreten Einzelfall sinnvoll, 
mehr als sechs Ziele zu formulieren, kann dies im Bogen geschehen.

Ist geklärt, was in welchem Zeitraum erreicht werden soll, wird überlegt, was getan wer-
den kann, um die Ziele zu erreichen. Es geht um Tätigkeiten, um das, was zu tun oder 
zu lassen ist, damit der angestrebte Zustand eintritt. Dabei kann eine Maßnahme helfen, 
unterschiedliche Ziele zu erreichen, möglich ist auch, dass verschiedene Maßnahmen not-
wendig sind, um ein Ziel zu erreichen. Und schließlich kann es noch den Fall geben, dass 
ein Ziel genau eine Maßnahme erfordert, um erreicht zu werden.

Im Anschluss kann die betroffene Person angeben, von wem die Maßnahme erbracht wer-
den soll. Dies ist als Wunsch der betroffenen Person zu verstehen. Diesen Wünschen „soll 
entsprochen werden, soweit sie angemessen sind.“20 Ob diesem Wunsch gefolgt werden 
kann, ist anschließend vom LVR als Leistungsträger zu klären.

Keineswegs ist an dieser Stelle nur an Fachkräfte psychosozialer Versorgung zu denken. 
Vorrangig sind vielmehr alle Formen der Selbsthilfe, der Nachbarschaftshilfe, des ehren-
amtlichen Engagements, die Nutzung von Angeboten im Quartier oder in den Regionen 
und die Angebote allgemeiner sozialer, medizinischer oder psychologischer Hilfen. Zuletzt 
- dem Grundsatz der Normalisierung ebenso folgend wie der Nachrangigkeit der Sozial-
hilfe - kommen auch Mitarbeitende der Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe in 
Betracht. 

Konnte bisher geklärt werden, was im Planungszeitraum erreicht werden soll, bis wann 
dies geschehen soll, was getan werden soll, um diese Ziele zu erreichen und auch, welche 
Personen die entsprechenden Tätigkeiten tun sollen, bleibt als letztes die Frage zu beant-
worten, wo dies geschehen soll. Diese Frage zielt auf das Leben im Sozialraum - Leistun-
gen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sollen verstärkt mitten in der Gesellschaft 
erbracht werden und weniger im Rahmen exklusiver Angebote von Diensten und Einrich-
tungen. 

Bis hierher werden die einzelnen Planungsschritte gemeinsam und im Gespräch mit der 
leistungsberechtigten Person vorgenommen. Bei der Bestimmung der notwendigen Lei-
stungen kommt es stärker auf eine zutreffende Qualifizierung der formulierten Maßnah-
men nach bestimmten Kriterien an. Dies geschieht auf der nun folgenden Seite 7.

20	 § 9 SGB XII, Abs. 2, S. 1
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7.	 Bestimmung notwendiger Leistungen

Qualifizierung der Maßnahmen heißt, ihnen weitere Informationen hinzu zu fügen. Diese 
Informationen sind erforderlich, um die geplanten Maßnahmen als Leistungen zur Teilha-
be erkennen zu können und um zu ermitteln, welchen zeitlichen Umfang die notwendigen 
Hilfen haben. An der Anzahl der Stunden (Umfang der Leistungen) hängt die Finanzierung  
der Hilfen zunächst  nur im ambulanten Bereich. Es ist geplant, zu einem späteren Zeit-
punkt auch im stationären Bereich auf Zeit gründende Finanzierungsmodelle zu erproben 
und einzuführen.

	� Im Text wird durchgängig zwischen „Maßnahmen“ und „Leistungen“ unterschieden. 
Maßnahmen sind Tätigkeiten oder Verrichtungen, etwas, was jemand tut, damit die 
leistungsberechtigte Person am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. „Leistun-
gen“ sind etwas, was Sozialleistungsträger entweder selbst erbringen oder finan-
zieren müssen, um die Rechtsansprüche von Bürgerinnen und Bürger erfüllen zu 
können. „Leistungen“ werden im Rahmen einer eigenen Zuständigkeit erbracht und 
sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Beim Begriff: „Leistung „handelt es 
sich somit um ein rechtliches Konstrukt; „Maßnahme“ ist ein ganz konkretes Ge-
schehen.

Als erstes wird nach der zeitlichen Lage der geplanten Maßnahmen gefragt. Von Interesse 
ist, ob Hilfe am Tage oder nachts erbracht werden muss, denn dies ist im Zusammenhang 
mit der Notwendigkeit ambulanter oder stationäre Unterbringung eine sehr wichtige Infor-
mation. Die zutreffende Variante wird angekreuzt. 

	� Hilfen am Tage sind die Hilfen, die nicht nachts erbracht werden. Was Arbeit nachts 
ist, definiert das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom 06.06.1994. Danach ist Nacht die 
Zeit zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr. Diese Definition wird in der IHP zu Grunde 
gelegt.

Anschließend wird angegeben, welcher Art die Maßnahme ist. 

Danach wird Auskunft über die Form der Leistung21 gegeben und anschließend Name und 
Anschrift des Leistungserbringers eingetragen, der die entsprechenden Leistungen er-
bringen soll.

Bezüglich der Art der Maßnahme wird in der individuellen Hilfeplanung zwischen 

•	 Information und Beratung,

•	 Handreichungen,

21	 Vgl. § 10 SGB XII
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•	 Förderung / Anleitung,

•	 Begleitung / Anwesenheit, 

•	 Bereitschaft oder

•	 stellvertretende Ausführung

unterschieden. Bereitschaft und / oder stellvertretende Ausführung kann nur zum Zuge 
kommen, wenn sie in direktem Zusammenhang mit der leistungsberechtigten Person er-
forderlich ist, d.h. im Auftrag der leistungsberechtigten Person erbracht werden soll.   Die-
se Liste ist im Bogen als drop-down-Menü hinterlegt.

Diese Angaben unterstützen - in Abhängigkeit von der Besonderheit des Einzelfalls - eine 
Unterscheidung von durch Fachkräfte zu erbringende Leistungen von Leistungen, die von 
Personen erbracht werden können, die ein anderer als eine psychosoziale Berufsausbil-
dung haben und/oder angelernt wurden.

Die geplante Form der  Maßnahme wird wie die zeitliche Lage durch Ankreuzen markiert. 
Dann werden die im Gesetz genannten Leistungen unterschieden22. 

7.1	 Dienstleistung

Bei der Dienstleistung handelt es sich um beratende und unterstützende Hilfen des So-
zialhilfeträgers23, anderer Sozialversicherungsträger oder der Servicestelle nach SGB IX. 
Dieses Feld wird angekreuzt, wenn im Einzelfall eine umfassende Beratung zu Ansprüchen 
nach dem SGB XII durch den örtlichen Träger oder den Landschaftsverband Rheinland 
oder zum SGB IX durch die Servicestelle nach SGB IX  erforderlich ist.

7.2	 Geldleistung

Die Geldleistung wird den Leistungsberechtigten unmittelbar zur Verfügung gestellt, um 
seinen individuellen Bedarf zu decken. Dieses Feld wird angekreuzt, wenn eine pauschale 
Leistung  oder eine individuelle Zahlung zur Bedarfsdeckung geeignet ist. Hierzu gehören 
auch die tagesgestaltenden Leistungen des LVR.

22	  § 10 Abs. 1 SGB XII; § 17 Abs. 2 SGB IX
23	 Schellhorn 2006



51

IHP 3 
Handbuch zur Individuellen Hilfeplanung

7.3	 Persönliches Budget

Auch beim Persönlichen Budget wird den Leistungsberechtigten ein Geldbetrag zur Ver-
fügung gestellt. Erforderlich ist darüber hinaus der Abschluss einer Zielvereinbarung zwi-
schen Leistungsträger und Leistungsberechtigten. 

Das Persönliche Budget wird sowohl im Basisbogen und im Bogen zur Bestimmung not-
wendiger Leistungen angesprochen. Im Basisbogen wird auf die Beratung zum Persön-
lichen Budget abgestellt. In Form des Persönlichen Budgets zu erbringende Leistungen 
werden zusammenfassend aufgeführt. Im Bogen zur Bestimmung notwendiger Leistun-
gen werden die zu erreichenden Ziele und die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah-
men entwickelt; es wird an dieser Stelle angekreuzt, wenn eine Leistungsgewährung in 
Form eines Persönlichen Budgets begehrt wird. Das heißt, hier wird der Bedarf inhaltlich 
bestimmt. Zur Bestimmung der Höhe des persönlichen Budgets kann es sinnvoll sein, 
den zeitlichen Umfang notwendiger Maßnahmen anzugeben. In diesen Fällen wird in der 
Spalte „Persönliches Budget“ ein Kreuz gesetzt und unter „Sachleistung“ der Umfang der 
Stunden pro Woche eingetragen. 

7.4	 Sachleistung

Von Sachleistung wird gesprochen, wenn der Anspruch der leistungsberechtigten Perso-
nen mit Hilfe von Diensten und Einrichtungen befriedigt werden soll. Dies ist die derzeit 
häufigste Variante der Leistungsgewährung.  Die Dienste und Einrichtungen werden vom 
Landschaftsverband Rheinland für die zur Bedarfsdeckung bei den leistungsberechtigten 
Personen notwendigen Hilfen vergütet.

Falls die Leistung als Sachleistung im Rahmen der Eingliederungshilfe erbracht werden 
soll, wird der geplante Umfang der Leistung in Stunden/pro Woche angegeben. 

Der geplante Umfang der Leistungen bezieht sich auf den Bewilligungszeit-
raum. Häufig sind der Zeitraum der Bewilligung und die Planung zur Errei-
chung einzelner Ziele nicht deckungsgleich. So kann es sein, dass ein be-
stimmter angestrebter Zustand (Ziel) in 3 Monaten erreicht werden soll, der 

Bewilligungszeitraum aber 12 Monate beträgt. Der zeitliche Umfang der notwendigen Lei-
stungen ist abhängig vom Zeitpunkt der Zielerreichung: wenn Viel innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne erreicht werden soll, muss viel Aufwand getrieben, viel gearbeitet werden – es 
ist ein großer Stundenumfang erforderlich. D.h. Ziele können bei –beispielsweise- einem 
Bewilligungszeitraum von einem Jahr auch unterjährig erreicht werden. Die erforderlichen 
Zeiten sind dann auf das Jahr umzurechnen.

Sachleistungen sind aber auch Maßnahmen der Krankenpflege oder Ergotherapie usw. 
Diese Sachleistungen fallen beispielsweise in die Zuständigkeit einer Krankenversiche-
rung. In diesen Fällen wird nur ein Kreuz gesetzt: eine Bestimmung des zeitlichen Volu-
mens der geplanten Maßnahme an dieser Stelle ist weder sinnvoll noch erforderlich.

Dargestellt wird die unmittelbar auf die leistungsberechtigte Person entfallende Zeit. Auch 
bei notwendigem Bereitschaftsdienst  oder einer Nachtwache wird hier eingetragen, wie 
viel Zeit des Bereitschaftdienstes bzw. der Nachtwache die berechtigte Person „nach Plan“ 
in Anspruch nimmt.

	� Denkbar sind Einzelfälle, in denen bereits das Vorhalten von Bereitschaft und 
Nachtwache eine stabilisierende Wirkung haben. Zu einer tatsächlichen Inan-



52

LVR-Dezernat Soziales und Integration

spruchnahme der vorgehaltenen Dienste kommt es in diesem Fall nicht. So sich der 
Sachverhalt im Einzelfall so darstellt, wird wie folgt vorgegangen:

1.	 Der Bedarf an Bereitschaft und/oder Nachtwache ergibt sich im besonderen 
Einzelfall aus der Analyse, insbesondere der Beschreibung der Beeinträchti-
gung  der Leistungsfähigkeit sowie der Kontextfaktoren.

2.	 Es wird als Zeitwert „0“ eingetragen.

3.	 Bei Fortschreibung des Planes wird darüber berichtet, ob und aus welchem 
Grunde Bereitschaftsdienst bzw. Nachtwache eine zur Zielerreichung geeignete 
Maßnahme gewesen sind.

Nicht abgefragt  wird, ob  es sich bei der geplanten Sachleistung um ein Einzel - oder ein 
Gruppenangebot handelt. Diese Frage wird erst später wichtig, wenn es um die Klärung 
geht, wie der individuelle Bedarf gedeckt werden soll (eben: individuell oder in einer Grup-
pe) und welche Vergütung dafür erforderlich ist.

	� Der individuelle Bedarf ergibt sich aus der Lücke der „angemessenen 
Teilhabeziele“24 zur derzeitigen Ist - Situation. Notwendige und geeignete Maßnah-
men schließen diese Lücke. Der Umfang der Maßnahmen ist die Anzahl der benö-
tigten Stunde pro Woche. In die Bedarfsermittlung fließen die derzeitige Situation, 
die Leistungsfähigkeit der betroffenen Person  sowie fördernde und hinderliche 
Umweltfaktoren ein.

 	 �Für die Höhe der Vergütung für die einzelnen Stunden ist entscheidend, in welchem 
Kontext die Leistung erbracht wird. Hier - auf der Ebene der Ermittlung der Höhe 
der Vergütung - kehrt die Fragestellung von Einzel - und Gruppenangeboten wieder. 
Ein in Stunden ausgedrückter Bedarf erfordert eine geringere Vergütung, wenn die 
Maßnahme in einer Gruppe durchgeführt wird. Handelt es sich um eine „Face - to - 
Face“ - Leistung, so ist diese als solche zu vergüten.

	 �Basis eines denkbaren zukünftigen einheitlichen Vergütungssystems für alle For-
men der Bedarfsdeckung kann damit ein bestimmter einheitlicher Betrag pro Stun-
de sein, der sich in Abhängigkeit von der Gruppengröße in dem Umfange mindert, 
wie die Leistung in einer Gruppe erbracht wird.

	� Ob die Leistung in einer Gruppe erbracht wird, ist abhängig vom Kontext der Lei-
stungserbringung, also der Binnenstruktur des Leistungsangebotes wie beispiels-
weise der Größe der Wohngruppe, der Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, 
etc. 

	 �Für Wohnheime kann angenommen werden, dass die Leistungen häufig in Gruppen 
erbracht werden. In welchem Umfange, wäre einrichtungsspezifisch zu klären und 
ein entsprechender Bewertungsfaktor zu berechnen.

Abschließend wird im Bogen dokumentiert, welche Leistungserbringer welche Leistungen erbrin-
gen sollen. Name und Anschrift der Dienste und Einrichtungen werden aufgeschrieben.

24	 DV 06/09 AF IV
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7.5	 �Von der angestrebten Wohn- und Lebensform zur notwendigen Leistung

Nachfolgende Abbildung will den methodischen Weg der Individuellen Hilfeplanung nach-
zeichnen:

	� Ausgangspunkt der Planung ist die angestrebte Wohn- und Lebensform der lei-
stungsberechtigten Person. Denn der Auftrag des Gesetzgebers lautet, die Teilha-
be behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben  zu ermöglichen oder zu 
sichern oder sie soweit möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dies erfordert 
eine Kenntnis dessen, wie der besondere Mensch mit einer Behinderung sein Leben 
in der konkreten Gesellschaft leben will. Ausgehend von dieser Zielperspektive wird 
die aktuelle Situation betrachtet: wie und wo lebt die Person jetzt? Danach werden 
gemeinsam die Fähigkeiten betrachtet. Hierzu wie in den weiteren Schritten der 
Analyse werden die Merkmale der Internationalen Klassifikation (ICF) der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) zu Hilfe genommen. In welchen Aktivitätsbereichen, 
um in der Sprache der ICF zu bleiben, gibt es keine oder nur geringe Probleme bei 
der Durchführung einer Handlung? Was in der Umwelt hilft schon jetzt (Förderfak-
toren in der Umwelt)? Was kann die betreffende Person nicht oder nur sehr schwer-
lich selbst tun? Was in der Umwelt hindert die Person daran, so zu leben, wie Sie 
dies will? Und abschließend: welche Eigenarten der Person wirken auf ihre Teilhabe 
ein? Mit der Beantwortung dieser Fragen ist die Analyse abgeschlossen.

	 �Handelt es sich um einen neuen Fall, für den es noch keine IHP gibt, werden nun 
Handlungsziele formuliert, die in einem überschaubaren Zeitraum erreicht werden 
können. Gibt es bereits eine Individuelle Hilfeplanung, erfolgt zunächst eine Prü-
fung dessen, was man sich in der Vergangenheit vorgenommen hatte: welche Ziele 
wurden erreicht, welche nur teilweise, welche gar nicht? Was hat geholfen? Was hat 
gar nichts gebracht? 

	� Ist das Nachdenken über die in der Vergangenheit erreichten Wirkungen abge-
schlossen, folgt wie bereits bei einem neuen IHP die Formulierung von Handlungs-
zielen.

	� Es wird geklärt, was getan werden kann, um diese Ziele zu erreichen, auch, wer 
dies tun kann und wo dies getan werden soll. Zu diesen Tätigkeiten werden Infor-
mationen hinzu gefügt: wann die Tätigkeit erbracht werden soll, welcher Art die 
Maßnahme ist, welche Form die Leistung hat, beispielsweise, ob es sich um eine 
Geldleistung oder eine Sachleistung handelt.

	 �Diese Informationen nimmt das Fallmanagement beim LVR auf, berät den Fall in 
der Hilfeplankonferenz und entscheidet über die notwendige Hilfe.
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Abbildung 16: Ermittlung notwendiger Leistungen mit IHP3 des LVR -2010-

Beispiel 1: Im konkreten Einzelfall ist das Ziel, dass die Wohnung von Herrn X einmal in 
der Woche gereinigt ist. Dieses Ziel soll bis zum Ende des Planungszeitraums im Juni 2011 
erreicht sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss geputzt werden, was Herr X aufgrund 
von Beeinträchtigungen seiner Leistungsfähigkeit nicht selbst tun kann. Das Putzen soll 
tagsüber und natürlich in seiner Wohnung erfolgen. Herr X. will, dass Herr M., den er seit 
Jahren kennt und der bei einem Anbieter Betreuten Wohnens angestellt ist, die Arbeiten 
übernimmt. 2 Stunden pro Woche scheinen auskömmlich. Es handelt sich um eine Sach-
leistung.

Entsprechend beraten, beansprucht Herr X. die Hilfe in Form des persönlichen Budgets. 
Er schließt mit dem Fallmanagement eine Zielvereinbarung des Inhaltes, dass 1xwöchent-
lich die Wohnung gereinigt ist. Der erforderliche Geldbetrag wird auf das Konto von Herrn 
X. überwiesen – nach Ablauf des Zeitraums der Zielvereinbarung wird überprüft, ob das 
vereinbarte Ziel erreicht wurde.

Beispiel 2: Im konkreten Einzelfall ist das Ziel, dass Herrn X seine Wohnung einmal in der 
Woche selbst reinigt. Dieses Ziel soll bis zum Ende des Planungszeitraums im Juni 2011 
erreicht sein. Aktuell ist er hierzu noch nicht selbst fähig, da er willkürliche zielgerichtete 
und geordnete Bewegungen nicht ausführen kann, obwohl seine motorischen Funktionen 
intakt sind (Apraxie). Um das Ziel zu erreichen, soll Herr X nach ärztlicher Verordnung als 
Heilmittel Ergotherapie seitens der Krankenkasse erhalten. Die Therapie soll im Alltag 
unterstützt werden. Dies soll durch Anleitung in der Wohnung von Herrn X geschehen. 
Herr X. will, dass Herr M., den er seit Jahren kennt und der bei einem Anbieter Betreuten 
Wohnens angestellt ist, diese Anleitung übernimmt. Im Durchschnitt des Bewilligungs-
zeitraums scheint 1 Stunde pro Woche nach Abstimmung mit der Ergotherapie auskömm-
lich, da davon ausgegangen werden kann, dass die Therapie erfolgreich sein wird. Neben 
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Ergotherapie und fachlicher Anleitung ist weiterhin – mit abnehmendem Umfang- eine 
Reinigung der Wohnung durch Hilfekräfte erforderlich. Im Durchschnitt des Bewilligungs-
zeitraums genügt hierzu eine halbe Stunde / Woche. Es handelt sich in allen Fällen um 
eine Sachleistung. Für die Ergotherapie wird der zeitliche Umfang der Maßnahme nicht 
angegeben, wohl aber für die Anleitung/Förderung und die stellvertretende Ausführung 
beim Putzen der Wohnung. 

Beispiel 3: Die 32 jährige Frau M. hat sich, nachdem sie 10 Jahre in einem Wohnheim 
gelebt hat, dazu entschieden, mit einer Freundin in eine eigene Wohnung zusammenzu-
ziehen. Von ihrem Charakter ist sie eher still und zurückgezogen (ICF: personenbezo-
gener Faktor), so dass die Befürchtung besteht, dass sie ohne die sozialen Kontakte im 
Wohnheim vereinsamt. Sie nimmt sich daher vor, einmal in der Woche etwas mit anderen 
Leuten zu machen, beispielsweise eine Veranstaltung oder einen Kurs zu besuchen. Dies 
möchte sie mit ihrer Freundin, mit der sie auch zusammen wohnt, tun und zwar in dem 
Ort, in dem sie lebt. Damit dies geschehen kann, benötigt sie entsprechende Informatio-
nen, wo etwas stattfindet und wie man dorthin gelangen kann. Auch hat sie einen zusätzli-
chen Aufwand, um solche Angebote nutzen zu können.  Zwei Dinge sind somit zu tun: Frau 
M. muss sich beraten und informieren können (Art der Maßnahme: Information und Be-
ratung) und sie möchte begleitet werden (Art der Maßnahme: Begleitung / Anwesenheit). 
Wer kann das tun: Information und Beratung wird von der örtlichen KokoBe sichergestellt, 
die Begleitung von ihrer Freundin und Mitbewohnerin. Das Fallmanagement des LVR und 
die Hilfeplankonferenz sind sich einig, dass es einer Kompensation des behinderungsbe-
dingten Mehraufwandes zur Nutzung von Freizeitangeboten bedarf. Infrage kommt als Lei-
stung somit die Gewährung einer tagesgestaltenden Hilfe in Form einer Geldleistung.

7.6	 Hilfeplankonferenz und Bedarfsfeststellung

Im Zuge der Einführung des IHP 3 wird auch der Beratungs- und Entscheidungsprozess, 
der zur Bewilligung notwendiger Leistungen führt, in einem eigenen Bogen neu struktu-
riert. Dieser Bogen wird in der Hilfeplankonferenz verwendet und die bisherige Dokumen-
tation ersetzen. 

Unabhängig von der Art der Versendung des gesamten Hilfeplans – auf elektronischem 
Weg oder per Briefpost – werden Basis- und Datenschutzbogen nach dem Ausfüllen aus-
gedruckt, mit der Unterschrift der Antrag stellenden Person oder ihrer rechtlichen Vertre-
tung versehen und an den LVR geschickt.

Der netzbasierte Hilfeplan erfasst alle Daten unter strikter Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. Bei dem Komplettieren des Basisbogens werden auf den Bo-
gen Hilfeplankonferenz und Bedarfsfeststellung gleichzeitig übertragen

•	 Namen, Geburtsdatum 

•	 Aktenzeichen/Geschäftspartnernummer 

•	 die Anschrift der leistungsberechtigten Person 

•	 die Art der angegebenen Behinderung ggf. mit dem ICD-10-Schlüssel. 
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Eine Darstellung der bisher bewilligten Leistungen schließt sich an.

Wenn die leistungsberechtigte Person bereits in dem System des LVR erfasst ist (Wieder-
holungsantrag), werden die Angaben zu den bisher bewilligten Leistungen aus der Daten-
bank importiert. 

Die beantragten Leistungen werden aus dem aktuell vorliegenden Hilfeplan generiert.

Die Angabe der Ziele ist von Bedeutung, weil sich aus ihnen eine erste Zuordnung zu mög-
licherweise vorrangigen Leistungsträgern ergibt. 

Das Fallmanagement des LVR (FM)

•	 vermerkt, ob der vorliegende Hilfeplan nach Korrespondenz mit z. B. dem Anbieter 
bereits überarbeitet wurde

•	 ordnet in der Vorprüfung die beantragten Leistungen möglichen Trägern von Lei-
stungen zu.

Diese Vorprüfung des Fallmanagement wird in die Hilfeplankonferenz mit eingebracht und 
dort beraten. Bei plausibler Darstellung der beantragten Leistungen können die Daten 
dann durch das FM in das Feld „Empfehlung der HPK“ übertragen werden.



57

IHP 3 
Handbuch zur Individuellen Hilfeplanung

Die weiteren Teile des Bogens enthaltenen Informationen zu dem Beratungsprozess.

Vor dem Termin der HPK hält das FM bereits die Rahmendaten 

•	 Ort, Datum, zutreffende HPK

•	 anonymisierte Beratung gewünscht

•	 intensive Beratung notwendig 

fest.

Während der HPK notiert das Fallmanagement die teilnehmenden Personen 

•	 leistungsberechtigte Person

•	 rechtliche Betreuung

•	 Vertrauensperson und/oder weitere

als anwesend. Alle Hilfepläne werden in der je zuständigen HPK beraten. 

Bei einer intensiven Beratung werden die Ergänzungen zum IHP3 aufgenommen, 
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ggf. nach Diskussion die Begründung für die Abweichung von der Beantragung dokumen-
tiert. 

Die Empfehlung der Hilfeplankonferenz wird gesondert festgehalten – die Art der Leistung 
(gemäß SGB), der Umfang der Leistung pro Woche, das Anfangs-und Enddatum, mögliche 
Leistungsträger und mögliche Leistungsanbieter und ob die Leistung in Form eines per-
sönlichen Budgets erbracht werden soll.

Sollte die intensive Beratung in der aktuellen Hilfeplankonferenz nicht abgeschlossen wer-
den können, erfolgt eine erneute Terminierung für die Fortsetzung der Beratung.

Mit den datierten Unterschriften von Geschäftsführung HPK und FM ist die Protokollierung 
von Beratungen und Empfehlung der Hilfeplankonferenz abgeschlossen. Die Empfehlung 
der HPK kann in der Sitzung festgehalten und das Protokoll (entweder sofort per Ausdruck 
oder später zugesendet) ausgehändigt werden. 

Die sich anschließenden Felder bearbeitet das Fallmanagement des Landschaftsverban-
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des Rheinland. Hier wird die Entscheidung über Art und Umfang der Leistungen dokumen-
tiert. 

Folgt das FM der Empfehlung der HPK, überträgt es diese als Bedarfsfeststellung über Art 
und Umfang der Leistungen. Sollte es begründetet Abweichungen geben, pflegt das FM sie 
ein. Die Antrag stellende Person bzw. die rechtliche Vertretung erhält im weiteren Verfah-
ren einen widerspruchsfähigen Bescheid.
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8.	 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Die grundlegenden Regelungen zu Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
finden sich im Sozialgesetzbuch IX, das im Juni 2001 in Kraft getreten ist. Das Gesetz 
enthält eine Definition von Behinderung, die sich eng an die ICF anlehnt (siehe oben), be-
stimmt die Ziele der notwendigen Leistungen und regelt die Zusammenarbeit der einzel-
nen Sozialleistungsträger. Sozialleistungsträger sind die Krankenversicherungen, die Ren-
tenversicherungen, der Bundesagentur für Arbeit, die Unfallversicherungen, die Träger 
der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden sowie die örtlichen und überörtlichen 
Sozialhilfeträger. Leistungserbringer sind die Dienste und Einrichtungen, die die notwen-
digen Leistungen erbringen und hierfür vergütet werden. Leistungsberechtigte schließlich 
sind die Bürgerinnen und Bürgern, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen zum Be-
zug einer Sozialleistung vorliegen.

Dem obersten Ziel - Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe - ordnen sich die 
übrigen Gesetzbücher25 zu. Die in den einzelnen Gesetzen stehenden Vorschriften sind, 
insofern es sich um Leistungen zur Teilhabe handelt, entsprechend auszulegen und an-
zuwenden. Dies gilt auch für das Sozialgesetzbuch XII, in dem die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung geregelt ist26.

Im § 4 SGB IX wird das in § 1 SGB IX allgemein formulierte  Ziel der Leistungen zur Teilha-
be genauer gefasst. Dort heißt es, dass Leistungen zur Teilhabe dazu dienen sollen,

•	 eine „Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung 
zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern“, wobei zu bedenken ist, dass die Behin-
derung in der Beeinträchtigung gesellschaftlicher Teilhabe besteht.

•	 Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern 
oder eine Verschlimmerung zu verhüten,

•	 Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Ver-
schlimmerung zu verhüten,

•	 den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden,

•	 laufende Sozialleistungen zu mindern,

•	 die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dau-
erhaft zu sichern,

•	 die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern,

•	 die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und 
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Diese Ziele sollen mit

•	 Leistungen zu medizinischen Rehabilitation,

25	  �Die nachfolgende Darstellung der gesetzlichen Grundlagen ersetzt keineswegs eine intensivere Befassung mit 
dem Thema. Es handelt sich um eine am Zweck dieses Handbuches: Unterstützung in der Anwendung des 
IHP3 orientierte beschränkte Auswahl.

26	  § 53 Abs. 4 SGB XII
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•	 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

•	 unterhaltssichernden und anderen ergänzenden Leistungen sowie

•	 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

erreicht werden (§ 5 SGB IX).

Diese unterschiedlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, unterhaltsichernde und andere ergänzenden Leistungen sowie Leistungen 
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft können von unterschiedlichen Sozialleistungs-
trägern erbracht werden. Deren Zuständigkeit richtet sich nach den für sie geltenden Ge-
setzen. Das ist für die Bundesagentur für Arbeit das SGB III, für die Krankenversicherung 
das SGB V, für die Rentenversicherungen das SGB VI und für die Unfallversicherungen das 
SGB VII.

�	� Eine Leistung der medizinischen Rehabilitation wird beispielsweise unter bestimm-
ten Voraussetzungen von der Rentenversicherung getragen, oder einer Unfallver-
sicherung oder einer Krankenversicherung oder von einem Träger der Sozialhilfe. 
Welcher Rehabilitationsträger zuständig und zur Leistung verpflichtet ist, ergibt 
sich immer aus dem besonderen Einzelfall.

Die  Arbeitsgemeinschaft (ARGE) nach SGB II und die Pflegekassen nach SGB XI sind kei-
ne Rehabilitationsträger für Leistungen zur Teilhabe. Für Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben ist, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist, die Bun-
desagentur für Arbeit zuständig (§ 6a Abs. 1 SGB IX). Allerdings bleibt die Arbeitsgemein-
schaft nach SGB II „für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebe-
dürftige“ (§ 16 Abs. 1, S. 3 SGB II) verantwortlich.

Die nachfolgende Abbildung listet die einzelnen Leistungsträger und die von ihnen zu er-
bringenden Leistungen auf. Leistungen der medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie unterhaltsichernde und ergänzende Leistungen können von allen 
Sozialleistungsträgern einschließlich der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der So-
zialhilfe erbracht werden. Bei den Trägern der sozialen Entschädigung bei Gesundheits-
schäden handelt es sich um die Versorgungsämter und Integrationsämter. Leistungen zur 
sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden werden gewährt aufgrund von Kriegs 
- und Wehrdienst und Kriegseinwirkung (§§ 1-8b Bundesversorgungsgesetz), für die Opfer 
rechtswidriger Gewalt nach § 1 des Opferentschädigungsgesetzes sowie für Impfschäden 
(§ 60 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen)27. 
Bei den gesetzlichen Unfallversicherungen handelt es sich um die Berufsgenossenschaf-
ten, die Leistungen im ursächlichen Zusammenhang mit Arbeitsunfällen oder Berufs-
krankheiten erbringen.

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft können nach § 6 SGB IX von vier 
Leistungsträgern jeweils im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten erbracht werden. 
Berufsgenossenschaften sind zuständig, wenn ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrank-
heit zu der Beeinträchtigung gesellschaftlicher Teilhabe geführt hat. Träger der sozialen 
Entschädigung bei Gesundheitsschäden verantworten die Folgen von Gewalttaten, Kriegs 
- und Wehrdienst, Kriegseinwirkung sowie von öffentlich veranlassten Impfungen. Die Trä-
ger der Jugendhilfe sind zuständig für Beeinträchtigungen gesellschaftlicher Teilhabe bei 

27	  Welti 2009
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Kindern und Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung. In allen anderen Fällen liegt 
die Verantwortung für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bei den Trä-
gern der Sozialhilfe.

Abbildung 17: Sozialleistungsträger und Leistungen zur Teilhabe, vergleiche § 6 Abs. 1 SGB IX

 Quelle: transfer, eigene Darstellung

Leistungen zur Teilhabe werden von den Sozialleistungsträgern „neben anderen Sozial
leistungen erbracht.“ „Andere Sozialleistungen“ sind in der gesetzlichen Krankenversi
cherung bspw. Krankenbehandlung, häusliche Krankenpflege, Soziotherapie, Ergothera-
pie, aber auch die Angebote der ARGE nach SGB II (z.B. „1.-EURO Jobs“) oder die Leistun-
gen der Pflegeversicherung.

8.1	 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Die zentrale gesetzliche Regelung zu den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft findet sich in § 55 Abs. 1 SGB IX. Diese Leistungen werden erbracht, um

•	 die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen,

•	 die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu sichern oder

•	 so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Der letzte Halbsatz im Abs. 1 des zitierten Paragraphen nimmt dann eine Eingrenzung vor. 
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft kommen nur infrage, wenn sie 
nicht als Leistungen der medizinischen Rehabilitation, der Teilhabe am Arbeitsleben oder 
als unterhaltsichernde oder ergänzende Maßnahmen erbracht werden.  
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Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sind nachrangig zu 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation und der Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben. Sie sind jedoch nicht nachrangig zu Leistungen der Pflege-
versicherung, wie schon das Ziel “so weit wie möglich unabhängig von Pflege 
zu machen” nahe legt und § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI eindeutig bestimmt.

Der Landschaftsverband Rheinland kann damit in Abhängigkeit von den Besonderheiten 
des Einzelfalles als Träger der Sozialhilfe in dreifacher Funktion auftreten.

1.	 Er kann Leistungen der medizinischen Rehabilitation erbringen, wenn dies im be
sonderen Einzelfall erforderlich ist und ein vorrangig zuständiger Leistungsträger 
nicht existiert, beispielsweise, weil die Person weder kranken- noch rentenver
sichert ist.

2.	 Es kann eine Zuständigkeit für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geben, 
falls die entsprechenden persönlichen Voraussetzungen bei einer Rentenver
sicherung oder der Bundesagentur für Arbeit nicht vorliegen, eine berufliche 
Rehabilitation jedoch erforderlich ist. In diesem Fall ist der Landschaftsverband 
ebenso wie im Falle einer Zuständigkeit für eine medizinische Rehabilitation auch 
für die Erbringung unterhaltssichernder und ergänzender Leistungen verantwort-
lich.

3.	 Der Landschaftsverband handelt –im Rahmen seiner Zuständigkeit durch die 
Verwaltungsvorschrift zum Ausführungsgesetz  des SGB XII Nordrhein-West
falen – als Träger sozialer Rehabilitation zur Gewährleistung der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. In diesem Fall kann er Leistungen nur erbringen, wenn 
vorrangige Leistungen zur Deckung des Bedarfs in Anspruch genommen wurden. 
Leistungen der Pflegeversicherungen sind gegenüber der Eingliederungshilfe je-
doch nicht vorrangig – sie stehen im ambulanten Bereich nebeneinander, während 
im stationären Bereich auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung Leistungen 
der Pflegeversicherung pauschal vergütet werden. 

Der Landschaftsverband Rheinland ist nicht für alle Leistungen zur Teilhabe zuständig. 
Seine Zuständigkeit ist begrenzt auf Hilfen zum selbstständigen Wohnen in eigener Häus-
lichkeit oder in Wohnheimen sowie auf Hilfen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen. Allerdings eröffnet die Rechtsverordnung eine Zuständigkeit 
des Landschaftsverbandes für

•	 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,

•	 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,

•	 Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und Erhaltung einer 
Wohnung,

•	 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben im betreuten Wohnmöglichkeiten sowie

•	 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben,

soweit ohne diese Hilfen ein “selbstständiges Wohnen nicht erreicht oder nicht gesichert 
werden kann.”
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Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft verfolgen die Ziele, die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen und zu sichern sowie so weit wie möglich 
unabhängig von Pflege zu machen. Hierzu wird eine Vielzahl von - inhaltlich nicht ab-
schließend bestimmten - Leistungen erbracht, die notwendig und geeignet sind, diese Zie-
le zu erreichen. 

Nachfolgende Tabelle führt in ihrer linken Spalte nochmals die mit den Leistungen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu erreichenden Ziele auf und stellt diesen Zie-
len in der zweiten Spalte die zu erbringenden Leistungen gegenüber. In der dritten Spalte 
schließlich sind die Gegenstandsbereiche dieser Leistungen nach der ICF der WHO (ver-
gleiche Kapitel 3 Seite 12 ff.) benannt. In der letzten Spalte schließlich wird das Ziel der 
jeweiligen Hilfen in der Sprache der ICF beschrieben.

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beziehen sich - soweit es um die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft geht - auf die Gestaltung der Umweltfaktoren, das 
heißt auf die Beseitigung oder Minderung der Auswirkungen von Barrieren oder den Auf-
bau von Förderfaktoren in der Umwelt. 

Geht es darum, selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen und unabhängig von Pflege 
zu machen, so beziehen sich die Hilfen auf eine praktische Ausgestaltung von Kennt-
nissen und Fähigkeiten. Dies jedoch in dem Sinne, dass es bei fortwährend bestehender 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit gelingen soll, Mitwirkung an Gemeinschaft zu 
ermöglichen (und sei es nur ein Blickkontakt). Angestrebt wird somit nicht wie in der 
medizinischen Rehabilitation, eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit dauerhaft zu 
beseitigen. Angestrebt wird, in einer gegebenen bestimmten Situation Gemeinschaft und 
selbstbestimmtes Wohnen zu verwirklichen.
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Abbildung 18: Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Verbindung mit Komponenten der ICF

Ziele der Leistungen 
zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemein-

schaft

Leistungen Komponenten nach 
ICF Ziel der Hilfen

•	 die Teilhabe am 
Leben in der Ge-
sellschaft ermögli-
chen,

•	 die Teilhabe am 
Leben in der Ge-
sellschaft sichern

•	 so weit wie mög-
lich unabhängig 
von Pflege ma-
chen.

•	 Versorgung mit 
„anderen“ Hilfsmit-
teln

•	 Hilfen zur Förde-
rung der Verstän-
digung mit der 
Umwelt

•	 Hilfen bei Beschaf-
fung, dem Umbau, 
der Ausstattung 
und der Erhaltung 
einer Wohnung

•	 Hilfe zur Teilhabe 
am gemeinschaftli-
chen und kulturel-
len Leben

•	 Kosten der Be-
gleitpersonen

Umweltfaktoren

Beseitigung / Minde-
rung von Barrieren in 
der Umwelt; Aufbau 
von Förderfaktoren in 
der Umwelt.

•	 Hilfen zum Erwerb 
praktischer Kennt-
nisse und Fähig-
keiten

•	 Hilfen zum selbst-
bestimmten Le-
ben in betreuten 
Wohnmöglichkei-
ten

Aktivitäten (Leistung 
und Leistungsfähig-
keit)

Aneignung von prak-
tischen Kenntnissen 
und Fähigkeiten zur 
Teilhabe an der Ge-
meinschaft bzw. zum 
selbstbestimmten 
Wohnen.

Quelle: transfer, eigene Darstellung

Die Tabelle will die Abgrenzung der einzelnen Leistungen zur Teilhabe erleichtern: 

-- Krankenbehandlung (vergleiche Kapitel 8.2,  Seite 92 ff.) ist vorrangig mit der Be-
seitigung von körperlichen Schäden und der Beeinträchtigung von körperlichen 
Funktionen befasst. 

-- Die medizinische Rehabilitation kümmert sich um die Wiederherstellung einer be-
einträchtigten Leistungsfähigkeit. 

-- Die berufliche Rehabilitation ist auf die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konzentriert. 

-- Im Mittelpunkt der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft steht 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Gestaltung von Umweltfakto-
ren und dem Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten.
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8.1.1	 Versorgung mit „anderen“ Hilfsmitteln 

Zu der Gestaltung von Umweltfaktoren (Beseitigung von Barrieren, Aufbau von Förder-
faktoren) zählt die Versorgung mit „anderen Hilfsmitteln“. Zunächst eine Abgrenzung: zu 
diesen Hilfsmitteln gehören nicht die Hilfsmittel, die im Rahmen der medizinischen Reha-
bilitation oder der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt werden. 

Hilfsmittel in der medizinischen Rehabilitation „umfassen die Hilfen, die von den Lei-
stungserbringern getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenom-
men werden können“ und die dazu dienen, „einer drohenden Behinderung vorzubeugen, 
den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder eine Behinderung bei Befriedigung von 
Bedürfnissen des täglichen Lebens auszugleichen, soweit sie nicht allgemeine Gebrauchs-
gegenstände des täglichen Lebens sind.“ (§ 31 Abs. 1, SGB IX) Allgemeine Gebrauchsge-
genstände des täglichen Lebens sind solche, die „nicht speziell für die Bedürfnisse be-
hinderter Menschen entwickelt und hergestellt worden sind und die nicht vorwiegend von 
behinderten Menschen, sondern auch von der Allgemeinheit verwendet werden.“28 

Nach Auffassung des Bundessozialgerichtes haben „andere Hilfsmittel“ „die Aufgabe, dem 
Mensch mit Behinderung den Kontakt mit seiner Umwelt sowie die Teilhabe am öffentli-
chen und kulturellen Leben zu ermöglichen und hierdurch insgesamt die Begegnung und 
den Umgang mit nicht behinderten Menschen zu fördern. Die Hilfsmittel im Sinne von § 55 
Abs. 2 Nr. 1 SGB IX entfalteten insoweit ihre Wirkung immer erst im Bereich der Behebung 
der Folgen einer Behinderung.“29 Sie zielen unmittelbar auf die Herstellung oder Siche-
rung einer gesellschaftlichen Teilhabe ohne Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 
kompensieren zu wollen.

8.1.2	 heilpädagogische Leistungen für Kinder 

Diese Leistungen können Kinder beanspruchen, die noch nicht eingeschult sind (§ 55 Abs. 
2, Nr. 2). Sie werden hier der Vollständigkeit halber benannt, sind für IHP3 jedoch ohne Be-
deutung. Der Landschaftsverband Rheinland ist nur für Erwachsene ab 18 Jahre zustän-
dig.

8.1.3	 �Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und 
geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben 
in der Gemeinschaft zu ermöglichen (§ 55 Abs. 2, Nr. 3). 

Diese Leistungen haben eine Bedeutung für erwachsene Menschen mit Behinderung mit 
großen Einschränkungen sowie für Kinder, die bereits eingeschult sind. „Können diese 
Personen zum Beispiel dazu befähigt werden, Handgriffe und Verhaltensweisen zu er-
lernen, die sie - zumindest schrittweise - dazu befähigen, sich aufzurichten, weitgehend 
selbständig zu essen und die gemeinsamen Mahlzeiten mit anderen durch Blickkontakte, 
Gesten u. a. als Gemeinschaftserlebnis [Hervorhebung im Original] zu empfinden, so liegt 
darin ein Erwerb praktischer Fähigkeiten …“30. Fehlt es am Bezug zur Gemeinschaft, kann 
es sich bei den entsprechenden Verrichtungen um „reine Maßnahmen der Pflege“ han-
deln31.

28	  BSG vom 16.9.1999, zitiert nach Stähler 2006
29	  �BSG, Urteil vom 19.05.2009 -Az.: B 8 SO 32/07 R, zitiert nach: Rechtsdienst der Lebenshilfe, 4/2009, Seite 

160 f.
30	  Lachwitz 2006, S. Rz: 39
31	  Hoffmann 2009, S. R.: 11 Seite 395
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Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten können sich  mit Leistungen 
der medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben über-
schneiden. Bei der medizinischen Rehabilitation sind diese Hilfen jedoch darauf gerichtet, 
eine grundlegende Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu 
mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung der Beeinträchtigung der Leistungs
fähigkeit zu verhüten. Außerdem haben Leistungen der medizinischen Rehabilitation 
„medizinischen Charakter“, das heißt sie werden im Rahmen eines einheitlichen medizi-
nischen Behandlungskonzeptes erbracht oder sind zumindest ärztlich verordnet bezie-
hungsweise verantwortet.32

Bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gibt es einen unmittelbaren Bezug zu 
einer zu erhaltenden beziehungsweise bestehenden Erwerbsfähigkeit. 

8.1.4	 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Diese Regelung gilt für „hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit beson-
ders starker Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit“ (§ 57 SGB IX). Es geht um Hilfen, die 
von anderen Personen, beispielsweise Gebärdendolmetscher erbracht werden können. 
Technische Hilfen sind unter die zuvor genannten Hilfsmittel einzuordnen. Voraussetzung 
für eine Leistungsgewährung ist darüber hinaus, dass die Hilfe „aus besonderem Anlass“ 
erforderlich ist.

8.1.5	 �Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und Erhaltung einer 
Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen ent
spricht.

Im Vordergrund dieser Hilfen stehen „Beratung und Unterstützung bei der Suche nach ei-
ner geeigneten Wohnung“33 sowie die erforderliche Anpassung des Wohnraums. Letztere 
- Leistungen zur erforderlichen Anpassung des Wohnraums - sind allerdings nachrangig 
gegenüber entsprechenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Gleichzeitig stehen 
sie neben entsprechenden Leistungen nach SGB XI, der Pflegeversicherung.

8.1.6	 Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Diese Hilfen sind vielgestaltig, haben jedoch zum gemeinsamen Ziel, leistungsberechtig-
ten Personen ein möglichst selbstbestimmtes Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten zu 
ermöglichen. Obwohl die Hilfen sowohl ambulant als auch stationär erbracht werden kön-
nen, stehen ambulante Hilfen beispielsweise in Form des Einzelwohnens, des Paarwoh-
nens oder des Wohnens in Wohngruppen im Vordergrund34. 

Zu den hier angesprochenen Hilfen zählen „Übungen, die dazu beitragen, einen behinder-
ten Menschen möglichst unabhängig von Pflege zu machen, … ein Orientierungstraining 
für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung mit dem Ziel, diesen die Fähig-
keit zu vermitteln, sich möglichst selbstständig in der Wohnung, zum Beispiel in der Kü-
che, zurechtzufinden und zu betätigen oder den sozialen Umgang mit Mitbewohner zu er-
lernen und dabei … auch die Fähigkeit erlangen eigene Interessen zu artikulieren und sich 
im Dialog mit Mitbewohner an … zu behaupten.“35  Auch diese Hilfen zum selbstbestimm-
ten Wohnen in betreuten Wohnmöglichkeiten sind nachrangig gegenüber Leistungen der 

32	  Lachwitz 2006
33	  Lachwitz 2006, S. Rz. 54 zu § 55
34	  Lachwitz 2006, S. Rz 68 zu § 55
35	  Lachwitz 2006, S. Rz 64, 65 zu § 55
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Krankenbehandlung oder der medizinischen Rehabilitation, die darauf abzielen, eine kör-
perliche Beeinträchtigung oder eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit abzuwenden, 
zu beseitigen, zu mindern oder auszugleichen. Eine Unterscheidung wird im konkreten 
Einzelfall nicht immer einfach sein - Leitlinie ist jedoch, dass die hier beschriebenen Hilfen 
unmittelbar dazu dienen, Menschen mit einer Behinderung ein möglichst selbstbestimm-
tes Wohnen zu ermöglichen.

8.1.6	 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Mit dieser Vorschrift sind Hilfen erfasst, die eine Begegnung und den Umgang mit nicht-
behinderten Menschen fördern und den Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, 
die der Geselligkeit, Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen, ermöglichen sollen (§ 
58 SGB IX). Auch Hilfsmittel, die die Unterrichtung über das Zeitgeschehen oder über kul-
turelle Ereignisse dienen, gehören in den Geltungsbereich dieser Vorschrift, „wenn anders 
eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzureichend möglich ist“ (§ 
58 S. 1 Nr.3).

In der Eingliederungshilfeverordnung ist darüber hinaus dargelegt, dass die Anleitung von 
Betreuungspersonen (§ 20 Eingliederungshilfeverordnung) sowie die Kosten der Begleit-
personen (§ 22 Eingliederungshilfeverordnung) Bestandteil der Hilfen sind, die erforderlich 
sind, um eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.

8.2 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation haben zum Ziel,

•	 „Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseiti
gen, zu mindern, auszugleichen eine Verschlimmerung zu verhüten oder

•	 Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, 
eine Verschlimmerung zu verhüten oder

•	 eine Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Ver
schlimmerung zu verhüten sowie

•	 den vorzeitigen Bezug verlaufenen Sozialleistungen zu vermeiden oder

•	 laufende Sozialleistungen zu mindern“ (§ 26 Abs. 1 SGB IX).

Um diese Ziele zu erreichen, können verschiedene Leistungen erbracht werden. Diese sind 
insbesondere

•	 eine medizinische Behandlung durch Ärzte oder Zahnärzte,

•	 eine medizinische Behandlung durch andere Heilberufe, wenn deren Leistungen 
auf ärztliche Anordnung oder unter ärztlicher Aufsicht ausgeführt werden,

•	 Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder

•	 Arznei - und Verbandsmittel
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•	 Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach - und Beschäftigungstherapie,

•	 Psychotherapie,

•	 Hilfsmittel, 

•	 Belastungserprobung und Arbeitstherapie,

•	 psychologische und pädagogische Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- 
und Behinderungsverarbeitung,

•	 Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,

•	 Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten 
und Kollegen, wenn die leistungsberechtigten Personen zustimmen,

•	 Vermittlung von Kontakten zur örtlichen Selbsthilfe - und Beratungsmöglich
keiten, 

•	 psychologische und pädagogische Hilfen zur seelischen Stabilisierung,

•	 psychologische und pädagogische Hilfen zur Förderung der sozialen Kompetenz, 
unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im 
Umgang mit Krisensituationen,

•	 Training lebenspraktischer Fähigkeiten,

•	 Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation (§ 26 Abs. 2, 3 SGB IX).

Im Rahmen der medizinischen Rehabilitation werden umfängliche Leistungen erbracht. 
Eine Schwierigkeit besteht jedoch darin zu unterscheiden, was Leistungen einer normalen 
Krankenbehandlung sind und wie sich Leistungen der medizinischen Rehabilitation von 
einer Krankenbehandlung unterscheiden.

Der Unterschied besteht weniger in der durchzuführenden einzelnen therapeutischen 
Maßnahme, sondern in der Zielsetzung, die mit dieser Maßnahme verbunden wird.       
„Krankenbehandlung wirkt durch einzelne Leistungen auf die Ursachen der Funktions
störungen ein. Sie konzentriert sich auf die vorliegende Schädigung. Medizinische Re
habilitation bezieht darüber hinaus weitere Aspekte ein: die Verbesserung, Erhaltung oder 
Aktivierung eingeschränkter beziehungsweise von Einschränkungen bedrohter individu-
eller Fähigkeiten, aber auch die Verbesserung der aus der Gesundheitsstörung folgenden 
sozialen Beeinträchtigung durch therapeutische Maßnahmen, Gesundheitsförderung und 
Anleitung zur Selbsthilfe.“36 Auch an anderer Stelle wird diese Auffassung vertreten. Dort 
heißt es: „der medizinische Ansatz [zielt] in erster Linie auf die Behebung einer gesund-
heitlichen Schädigung durch kurative Versorgung ab.“37

36	  Deinert et al. 2009, S. 218
37	  Stähler 2006
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In der Sprache der ICF konzentriert sich eine Krankenbehandlung auf die Be-
seitigung von Schäden der körperlichen Struktur und beeinträchtigten körper-
lichen Funktionen. In der medizinischen Rehabilitation geht es dagegen vor-
rangig darum, Störungen der körperlichen oder psychischen Leistungsfähig-

keit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern oder auszugleichen. 

Abbildung 19: Krankenbehandlung und medizinische Rehabilitation  im System der ICF

Quelle:  transfer, eigene Darstellung

Der Ausgleich einer bestehenden Funktionsstörung erfolgt durch Gestaltung der Umwelt 
mit dem Einsatz von Hilfsmittel zur Kompensation der Fähigkeitsstörung.

8.3	 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben steht die Erwerbsfähigkeit38 behinderter 
oder von Behinderung bedrohter Menschen im Vordergrund. Ziel der Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben ist es,

•	 die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen ent
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder 
wiederherzustellen und

•	 ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern (§ 33 Abs. 1 SGB IX).

Dieses soll erreicht werden, indem

38	� „Die Leistungsfähigkeit des behinderten Menschen und seine sich daraus gründende Erwerbsfähigkeit sind 
damit die entscheidenden Parameter für die angestrebte Teilhabe am Arbeitsleben.“ Deinert et al. 2009, S. 313
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•	 Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Vermitt
lung unterstützender Leistungen erbracht werden,

•	 Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen 
Grundausbildung ermöglicht werden,

•	 individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen unterstützte Beschäftigung er
möglicht wird,

•	 eine berufliche Anpassung und Weiterbildung gefördert wird,

•	 eine berufliche Ausbildung ermöglicht wird,

•	 ein Gründungszuschuss gewährt wird oder

•	 sonstige Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben gewährt werden 
(§ 33 Abs. 3 SGB IX).

Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen.

(§ 33 Abs. 6 SGB IX), die inhaltlich den vergleichbaren psychologischen und pädagogischen 
Hilfen im Rahmen der medizinischen Rehabilitation entsprechen. Hinzu kommt die Erstat-
tung der erforderlichen Kosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausführung 
einer Leistung stehen, wie die Übernahme von Lehrgangskosten, Gebühren, Lernmittel 
oder vermittlungsunterstützenden Leistungen, Kosten der Unterkunft und Verpflegung, 
Kraftfahrzeughilfe, Arbeitsassistenz, Kosten für Hilfsmittel, Kosten für technische Arbeits-
hilfen oder die Kosten der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsge-
rechten Wohnung im angemessenen Umfang.

Diese umfangreichen, hier nur in der Übersicht und unvollständig dargestellten Leistun
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben dienen der Erwerbsfähigkeit. Personen, bei denen fest-
gestellt ist, dass sie nicht erwerbsfähig sind und diese Erwerbsfähigkeit auch nicht wie-
der hergestellt werden kann, können die vorgenannten Leistungen nicht beanspruchen. 
Erwerbsfähig ist nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 SGB II, „wer nicht wegen Krankheit 
oder Behinderung auf absehbare Zeit außer Stande ist, unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 h täglich erwerbstätig zu sein.“  An diese 
Regelung schließt § 43 SGB VI Abs. 2 Satz 2 an, in dem es heißt: „Voll erwerbsgemindert 
sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außer-
stande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.“ Im dann folgenden Satz geht es weiter: „Voll 
erwerbsgemindert sind auch Versicherte …, die wegen Art oder Schwere der Behinderung 
nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können.“ Im § 136 Abs. 1, S. 2 SGB IX 
heißt es dazu, dass diese Personen Anspruch auf eine Beschäftigung im Arbeitsbereich 
einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) haben.
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Abbildung 20: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im System der ICF

Quelle:  transfer, eigene Darstellung

Mit dem Übergang aus dem Eingangsverfahren und dem Berufsbildungsbereich der Werk-
statt für Menschen mit Behinderung in den Arbeitsbereich ist auch die Exklusion aus dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt vollzogen bis hin zu der Konsequenz, dass Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zunächst einmal nicht mehr in 
Anspruch genommen werden können.

8.4	 Unterhaltsichernde und andere ergänzende Leistungen

Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen sind gewissermaßen unselbst
ständige Leistungen. Sie treten zu den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und 
den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben hinzu. Sie sollen den Lebensunterhalt 
auch während den entsprechenden Rehabilitationsmaßnahmen sichern (Krankengeld, 
Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unter
haltsbeihilfe, § 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), die soziale Absicherung gewährleisten (durch Bei-
träge und Zuschüsse, § 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) und zur Stärkung des Selbstbewusstseins 
beitragen (durch ärztlich verordneten Rehabilitationssport § 44 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX). Zu den 
ergänzenden Leistungen zählen auch ein ärztlich verordnetes Funktionstraining in Grup-
pen, die Übernahme der Reisekosten sowie die Übernahme einer Betriebs - oder Haus-
haltshilfe sowie notwendiger Kinderbetreuungskosten.
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9.	 Andere Sozialleistungen und Leistungen zur Teilhabe

Leistungen zur Teilhabe werden „neben anderen Sozialleistungen“39 erbracht. Der gesetz-
lichen Vorschrift ist zu entnehmen, „dass behinderte und von Behinderung bedrohte Men-
schen die gleichen Sozialleistungen und sonstigen Hilfen in Anspruch nehmen können wie 
alle anderen Bürgerinnen auch. Die Leistungen zur Teilhabe sind demgegenüber Soziallei-
stungen, die gezielt auf die Teilhabe behinderter Menschen … gerichtet sind und die daher 
nur insoweit eingesetzt werden, als die Ziele durch die allgemeinen Sozialleistungen nicht 
voll erreicht werden können.“40

Wegen ihrer besonderen Bedeutung wird kurz und im groben Überblick auf Leistungen zur 
Pflege, Heilmittel in Krankenbehandlung und medizinischer Rehabilitation eingegangen.

9.1 Leistungen zur Pflege; Soziotherapie

Die gesetzliche Krankenversicherung leistet häusliche Krankenpflege durch geeignete 
Pflegekräfte für Versicherte im Rahmen der Krankenbehandlung. Die Leistung wird im 
Haushalt der Versicherten, „ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbeson-
dere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten, bei besonders hohen Pflegebe-
darf auch in Werkstätten für behinderte Menschen“ erbracht. Die Leistung umfasst die im 
Einzelfall erforderliche Grund - und Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Versor-
gung. Der Anspruch besteht - in der Regel - bis zu vier Wochen je Krankheitsfall (§ 37 Abs. 
1 SGB V). Die Leistung steht in Zusammenhang mit einer vermiedenen oder verkürzten 
Behandlung im Krankenhaus oder dient der Sicherstellung einer ärztlichen Behandlung. 

Um häusliche Krankenpflege erhalten zu können, muss sie von einem Arzt verordnet wer-
den, der sie im Rahmen eines Behandlungsplanes verantwortet. Für diese Verordnung ist 
die Richtlinie über die Verordnung von „häuslicher Krankenpflege“ nach § 92 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 6 und Abs. 7 SGB des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen, aktuell in der 
Fassung vom 17. September 2009 einzuhalten. In dieser Richtlinie sind die Voraussetzun-
gen für die Leistungen geregelt. So ist bei psychischen Krankheiten und damit bei psych-
iatrischer Krankenpflege Voraussetzung, „dass die oder der Versicherte über eine ausrei-
chende Behandlungsfähigkeit verfügt …und zu erwarten ist, dass das mit der Behandlung 
verfolgte Therapieziel von der oder dem Versicherten manifest umgesetzt werden kann.“41

In einem solchen Zusammenhang: vermiedene, verkürzte oder gebotene, jedoch nicht 
ausführbare Krankenhausbehandlung steht auch die Leistung der Soziotherapie für Versi-
cherte mit einer schweren psychischen Erkrankung (§ 37 a. SGB V). Bei beiden Leistungen 
ist somit ein direkter Bezug zu einer behandlungsbedürftigen Erkrankung Voraussetzung 
der Leistungsgewährung.

Anders stellt sich dies bei den Leistungen der Pflegeversicherung dar, die 1994 zur „sozi-
alen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit“ (§ 1, Abs. 1 SGB XI) eingeführt wur-
de.

Leistungen der Pflegeversicherung sollen helfen, trotz bestehenden Hilfebedarfs ein 
möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Hilfen sind darauf 
auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen wie-

39	  § 4 Abs. 2, Satz 1 SGB IX
40	  Welti 2010
41	  �§ 4 der Richtlinie über die Verordnung von „häuslicher Krankenpflege“ nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 

SGB des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen, aktuell in der Fassung vom 17. September 2009
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derzugewinnen oder zu erhalten. (§ 2, Abs. 1 SGB XI). Es geht dabei um die gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens (§ 14 Abs. 
1 SGB XI). Die Hilfen bestehen in der Unterstützung, in der teilweisen oder vollständigen 
Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder in der Beaufsichtigung 
oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen (§ 14 
Abs. 3 SGB XI).

Während Leistungen der häuslichen Krankenpflege vor Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft zu erbringen sind (vorrangig sind), stehen Leistungen der Pflegever-
sicherung neben denen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bei der Leistungsarten 
dienen unterschiedlichen Zwecken: bei den Hilfen im Rahmen der Pflegeversicherung geht 
es um die Bewältigung des alltäglichen Lebens, die Leistungen zur Teilhabe dienen dazu, 
eine Mitwirkung und Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.

Insbesondere bei den Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten und zum 
selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten können sich Abgrenzungspro-
bleme zwischen den Leistungen zur Teilhabe und den Leistungen der Pflegeversicherung 
ergeben. Auf der Ebene der durchzuführenden Verrichtungen sind die beiden Hilfearten 
nicht zu trennen. Entscheidend ist daher Orientierung und Zielsetzung der auszuübenden 
Tätigkeiten42.

9.2	 Die Heilmittel Ergotherapie, Sprachtherapie und Physiotherapie

Heilmittel sind „persönlich zu erbringende medizinische Leistungen“43. Zu ihnen zählen 
die Ergotherapie, die Logotherapie und die Physiotherapie. Insbesondere für den Perso-
nenkreis der Menschen mit seelischen Behinderungen ist eine ergotherapeutische Be-
handlung von Bedeutung; so kamen im Jahr 2008 12,2% aller ärztlichen Verordnungen für 
AOK-Versicherte von niedergelassenen Nervenärzten und ärztlichen Psychotherapeuten. 
8,5% aller ergotherapeutischen Einzelbehandlungen entfielen in 2008 auf psychische Stö-
rungen, in 10,1% der Fälle ging es um motorische Störungen, in 14,1% der Fälle um Funk-
tionsanalyse und anamnestische Fragestellungen.  Im Bundesdurchschnitt kamen auf 
1000 bei der AOK versicherte Personen 34 ergotherapeutische Leistungen, in Nordrhein-
Westfalen waren es mit etwa 25 Leistungen deutlich weniger.44  

„Die Maßnahmen der Ergotherapie (Beschäftigungs- und Arbeitstherapie) dienen der 
Wiederherstellung, Entwicklung, Verbesserung, Erhaltung oder Kompensation der krank-
heitsbedingt gestörten motorischen, sensorischen, psychischen und kognitiven Funktionen 
und Fähigkeiten“45, damit sind sie Bestandteil der Krankenbehandlung, der medizinischen 
oder der beruflichen Rehabilitation. Sie werden systematisch vor Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft erbracht, können im Einzelfall jedoch durch diese ergänzt 
werden.

Mit 31% nahezu ein Drittel aller sprachtherapeutische Leistungen für AOK – Versicher-
te wurden in 2008 wegen Störungen der Sprechmotorik, der Artikulation oder Störungen 
der Sprache nach Abschluss der Sprachentwicklung erbracht. Niedergelassene ärztliche 
Psychotherapeuten und Nervenärzte zeichneten sich für 4,2% der Verordnungen verant-
wortlich. Stimm,- Sprech,- und Sprachtherapie „dienen dazu, die Kommunikationsfähig-
keit, die Stimmgebung, das Sprechen, die Sprache und den Schluckakt bei krankheits-

42	  Prof. Dr. Klie 2009
43	  Richtlinien über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung vom 16. März 2004
44	  Schröder, Waltersbacher Dezember 2009
45	  Richtlinien über die Verordnung von … , Kap. V Nr. 20
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bedingten Störungen wiederherzustellen, zu verbessern oder eine Verschlimmerung zu 
vermeiden“46- im Focus dieser Therapie steht somit die Kommunikationsfähigkeit der be-
troffenen Personen.

Physiotherapeutische Leistungen stellen mit nahezu 75% aller Leistungen den weitaus 
größten Anteil bei den Heilmitteln. Auch hier finden sich jedoch für Nordrhein-Westfalen 
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt unterdurchschnittliche Werte: wurden bundesweit 
500 Leistungen je 1000 AOK – Versicherte gezählt, so waren es in Nordrhein-Westfalen 
zwischen 233,7 und 339,3. Immerhin in 16,5% der Fälle wurden bundesweit die Behand-
lungsmaßnahmen wegen Erkrankungen des Zentralen Nervensystems nach dem 18. 
Lebensjahr verordnet.47 Die Therapien dienen u.a. „der Erhaltung, Förderung und Wie-
derherstellung der Leistungen der Stütz- und Bewegungsorgane, des Nervensystems 
und der dabei beteiligten Funktionen des Herz-/Kreislaufsystems, der Atmung und des 
Stoffwechsels“48

46	  Richtlinien über die Verordnung von … , Kap. IV Nr. 18
47	  Schröder, Waltersbacher Dezember 2009
48	  Richtlinien über die Verordnung von … , Kap. III A Nr. 17A
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